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Meines Wissens muss man in NRW nicht vor dem Ref. zum Amtsarzt - nur vor der Verbeamtung.
In den Ref.-Unterlagen unterschreibt man ja, dass man frei von ansteckenden Krankheiten ist,
und das muss wohl genügen  .

1https://www.lehrerforen.de/thread/12304-angaben-beim-amtsarzt/?postID=104338#post104338
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